
Die folgenden Abschnitte beschä#igen sich mit die-
sen einzelnen Schritten des Asylverfahrens:

1. Meldung als Asylsuchender und Verteilung
2. Der Asylantrag
3. »Dublinverfahren«
4. Prüfung des Schutzbedarfs
5. Anhörung und Befragung
6. Entscheidung 
7. Rechtsschutz

Daneben wird auf den aufenthaltsrechtlichen Status 
von Asylsuchenden und auf »Sonderverfahren« ein-
gegangen.

Bitten Asylsuchende bei der Polizei oder anderen Be-
hörden um Asyl, so führt dies nicht automatisch zur 
Einleitung des Verfahrens. Es handelt sich hierbei aus 
Sicht der Behörden noch nicht um einen Asylantrag, 
sondern um ein »Asylbegehren« oder »Asylgesuch«. 
Der Asylantrag muss beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) gestellt werden.

Die Asylsuchenden werden zunächst an eine Anlauf-
stelle für Asylbewerber verwiesen. Häu&g be&ndet 
sich diese auf demselben Gelände wie eine Außen-
stelle des BAMF, sie kann aber auch an einem ande-
ren Ort untergebracht sein. Wenn die Asylsuchenden 
dort vorsprechen, wird zunächst ermittelt, welches 
Bundesland für ihre Aufnahme zuständig ist. Dies ge-
schieht mithilfe des bundesweiten Verteilungssystems 
»EASY« (»Erstverteilung von Asylbegehrenden«). 
Die Verteilung erfolgt nach festgelegten Quoten, da-
neben wird berücksichtigt, bei welchen Außenstellen 
des BAMF Anträge von Asylsuchenden aus dem je-
weiligen Herkun#sland bearbeitet werden.

Die Asylsuchenden erhalten nun eine »Bescheini-
gung über die Meldung als Asylsuchender«  (BÜMA). 
Wurde festgestellt, dass ein anderes Bundesland für 
die Aufnahme zuständig ist, erhalten sie einen Zug-
fahrschein zur zuständigen Einrichtung. Erst wenn 
sie dort eintre*en und den Antrag in der Außenstelle 
des BAMF stellen, die der zuständigen Aufnahmeein-
richtung zugeordnet ist, beginnt das Asylverfahren.

FA L L B E I S P I E L :                                  

Herr W. aus Eritrea meldet sich in Berlin bei 
der Polizei und erklärt, dass er Asyl beantra-
gen will. Die Polizei schickt ihn zur »Zentralen 
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D I E  B A S I S I N F O R M AT I O N E N      

In der aktuellen Ausgabe des Asylmagazins 
starten wir mit den »Basisinformationen für 
die Beratungspraxis«. Sie werden in loser 
Folge dem Asylmagazin beigelegt und auf 
unserer Internetseite www.asyl.net zur Ver-
fügung gestellt. 

Die Basisinformationen erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit und sie erset-
zen selbstverständlich auch keine quali&zier-
te Beratung. Sie sollen einen Überblick zum 
jeweiligen +ema bieten und sind besonders 
auch für Personen gedacht, die keine Fach-
leute auf dem Gebiet des Flüchtlings- und 
Migrationsrechts sind. Erfahrene Praktike-
rinnen und Praktiker können sie als Schu-
lungs- und Informationsmaterial einsetzen. 

1
Meldung als Asylsuchender und 
Verteilung



Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber«. Dort 
wird festgestellt, dass Hessen für die Aufnahme 
zuständig ist, weil bei der dortigen Außenstel-
le des BAMF Anträge von Eritreern bearbeitet 
werden. Herr W. muss sich innerhalb von drei 
Tagen bei der Aufnahmeeinrichtung in Gießen 
melden.

Asylsuchende können normalerweise nicht beein/us-
sen, in welchem Bundesland ihr Verfahren statt&ndet. 
Sie müssen sich innerhalb der vorgeschriebenen Frist 
bei der zuständigen Aufnahmeeinrichtung melden, 
sonst drohen erhebliche Nachteile im Asylverfahren. 
Nur in Ausnahmefällen (besonders bei unbegleiteten 
Minderjährigen) erfolgt keine Verteilung in ein ande-
res Bundesland. 

Der Antrag muss vom Asylsuchenden persönlich bei 
der zuständigen Außenstelle des BAMF gestellt wer-
den. Eine schri#liche Antragstellung ist nur in sel-
tenen Ausnahmefällen möglich (etwa wenn sich der 
Asylsuchende im Krankenhaus be&ndet). Wurde der 
Asylantrag vom BAMF registriert, erhält der Antrag-
steller die Aufenthaltsgestattung. 

Bei der Antragstellung werden Asylsuchende erken-
nungsdienstlich behandelt, es werden also Fotos von 
ihnen gemacht und Fingerabdrücke abgenommen. 
Diese werden in die »EURODAC«-Datenbank einge-
speist und dort mit Fingerabdrücken aus ganz Europa 
abgeglichen. Auf diese Weise wird überprü#, ob ein 
Asylsuchender bereits in einem anderen europäischen 
Staat einen Asylantrag gestellt hat oder ob dort aus ei-
nem anderen Grund seine Fingerabdrücke abgenom-
men wurden.

Bei der Antragstellung wird manchmal auch schon 
eine Befragung zum persönlichen Hintergrund sowie 
zum Reiseweg durchgeführt (nach einem festgelegten 
Katalog von bis zu 25 Fragen). Es ist aber auch mög-
lich, dass diese Fragen erst zu einem späteren Zeit-
punkt gestellt werden.

A S Y LG E S U C H  A N  D E R  G R E N Z E

L A N D G R E N Z E :  Werden Asylsuchende 
direkt an der Grenze oder im grenznahen 
Raum (bis zu 30 km im Landesinneren) von 
der Bundespolizei ohne die nötigen Reise-
papiere aufgegri*en, ist nach § 18 des Asyl-
verfahrensgesetzes (AsylVfG) die Einreise 
zu verweigern. Hintergrund dieser Regelung 
ist, dass alle Nachbarstaaten Deutschlands 
im Gesetz als »sichere Drittstaaten« de&niert 
sind. Allerdings kann die Einreise in der 
Praxis nur dann verweigert werden, wenn 
die »Zurückschiebung« in das Nachbarland 
unmittelbar erfolgen kann. Ist dies nicht 
möglich, muss die Bundespolizei die Asyl-
suchenden an eine Anlaufstelle weiterleiten.

F LU G H A F E N :  Wenn Asylsuchende auf 
einem Flughafen landen und keine gültigen 
Reisepapiere haben, &ndet an einigen Orten 
(besonders in Frankfurt a. M.) das soge-
nannte Flughafenverfahren statt. Dabei wird 
noch im Transitbereich des Flughafens eine 
Anhörung durchgeführt. Das BAMF muss 
dann innerhalb von zwei Tagen entscheiden. 
Lehnt es den Asylantrag als »o*ensichtlich 
unbegründet« ab, wird die Einreise verwei-
gert. Entscheidet das BAMF nicht innerhalb 
von zwei Tagen oder kommt es zu dem Er-
gebnis, dass der Antrag nicht »o*ensichtlich 
unbegründet« ist, darf der Asylsuchende 
einreisen und sein Verfahren läu# weiter wie 
bei einer »normalen« Antragstellung.

2 Der Asylantrag

Schema: Der Weg zum Asylantrag
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Meldung bei der Polizei oder einer anderen 
Behörde: »Asylbegehren/Asylgesuch« 

Weiterleitung an eine »Anlaufstelle« bzw. 
nächste Außenstelle des BAMF

Ermittlung der zuständigen Außenstelle 
des BAMF mittels EASY
Dokument: »Bescheinigung über die Mel-
dung als Asylsuchender« (BÜMA)

Weiterleitung an die zuständige Außenstelle 
des BAMF und an Erstaufnahmeeinrichtung

Antragstellung
Dokument: Aufenthaltsgestattung
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Das BAMF prü# auch die Frage, ob Deutschland für 
das Asylverfahren zuständig ist. Dies geschieht im 
Rahmen des sogenannten Dublinverfahrens, das kein 
gesondertes Verfahren darstellt, sondern Bestand-
teil des Asylverfahrens ist. Das Dublinverfahren hat 
seinen Namen von der »Dublin-III-Verordnung«, 
mit der erreicht werden soll, dass in Europa nur ein 
Asylverfahren durchgeführt wird. Asylsuchende sol-
len also nicht mehrere Anträge hintereinander in ver-
schiedenen europäischen Ländern stellen können. 

Die Möglichkeit, dass Deutschland für das Asylver-
fahren nicht zuständig ist, besteht vor allem, 

 wenn der Asylsuchende bereits in einem anderen 
Staat der EU, in der Schweiz oder in Norwegen 
Asyl beantragt hat,
 wenn der Asylsuchende aus anderen Gründen 
(z. B. wegen illegaler Einreise) in einem dieser 
Staaten von den Behörden registriert wurde.

 wenn der Asylsuchende mit einem Visum einge-
reist ist, das einer dieser Staaten ausgestellt hat.

Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass ein anderer Staat 
für das Verfahren zuständig ist, kann Deutschland 
ein »Übernahmeersuchen« an diesen Staat richten. 
Der Staat, der die Anfrage erhalten hat, muss sich in-
nerhalb einer bestimmten Frist dazu äußern. Stimmt 
er der Übernahme des Verfahrens zu oder reagiert 
er nicht innerhalb der Frist, geht die Zuständigkeit 
auf ihn über. Das BAMF kann nun einen »Dublinbe-
scheid« erlassen, in dem es den Asylantrag als »unzu-
lässig« ablehnt und dem Asylsuchenden die Abschie-
bung in den Staat androht, in dem das Asylverfahren 
durchgeführt werden muss. Das Verfahren endet 
dann in Deutschland also mit einer formellen Ent-
scheidung, ohne dass die Gründe für den Asylantrag 
geprü# wurden.

Allerdings ergeht nicht in allen Fällen, in denen die 
Zuständigkeit eines anderen Staates festgestellt wur-
de, auch tatsächlich ein Dublinbescheid. So werden 
bereits seit dem Januar 2011 keine Abschiebungen 

3 »Dublinverfahren«

R E C H T E  U N D  P F L I C H T E N  WÄ H R E N D  D E S  A S Y LV E R FA H R E N S                  

A U F E N T H A LT S G E S TAT T U N G :  Mit der Aufenthaltsgestattung wird bestätigt, dass sich die In-
haberin oder der Inhaber während der Dauer des Asylverfahrens in Deutschland au;alten darf. Die 
Aufenthaltsgestattung wird verlängert, solange das Asylverfahren nicht abgeschlossen ist – also auch 
für die Dauer eines möglichen Gerichtsverfahrens.

B E W E G U N G S F R E I H E I T :  Seit Beginn des Jahres 2015 gilt die sogenannte Residenzp/icht für 
Asylsuchende nur noch in den ersten drei Monaten nach der Asylantragstellung. In diesem Zeitraum 
dürfen Asylsuchende den ihnen zugewiesenen Aufenthaltsbereich (Stadt oder Landkreis) nur mit be-
hördlicher Genehmigung verlassen. Nach Ablauf der drei Monate können sie sich dann auch ohne 
Erlaubnis innerhalb Deutschlands bewegen.

W O H N S I T Z A U F L A G E :  Keine Freiheit genießen Asylsuchende dagegen bei der Wahl ihres Wohn-
orts. Sie können kaum beein/ussen, in welches Bundesland sie verteilt werden. Innerhalb des Bun-
deslandes wird durch eine sogenannte Wohnsitzau/age verfügt, dass die Betro*enen nur in einer 
bestimmten Stadt oder einem bestimmten Landkreis wohnen dürfen. Wollen sie umziehen, müssen 
sie einen »Umverteilungsantrag« stellen.

A R B E I T :  In den ersten drei Monaten nach der Antragstellung dürfen Asylsuchende nicht arbeiten. 
Danach kann ihnen die Genehmigung zur Ausübung einer Beschä#igung erteilt werden, aber nur 
unter bestimmten Voraussetzungen: Insbesondere wird durch die Arbeitsagentur geprü#, ob für die 
gewünschte Stelle deutsche oder ausländische Staatsangehörige mit einem besseren Aufenthaltstitel 
in Frage kommen. Diese »Vorrangprüfung« entfällt 15 Monate nach der Asylantragstellung. Nach 48 
Monaten entfallen weitere Voraussetzungen, dann brauchen Asylsuchende keine Genehmigung der 
Arbeitsagentur mehr, um eine Stelle anzutreten. Allerdings ist zur Ausübung einer Beschä#igung im-
mer – auch nach 48 Monaten – die Genehmigung der Ausländerbehörde erforderlich. 



nach Griechenland im Rahmen des Dublinverfahrens 
durchgeführt. Erweist sich in einem Dublinverfahren 
also, dass eigentlich Griechenland für die Durchfüh-
rung des Asylverfahrens zuständig wäre, übernimmt 
Deutschland das Verfahren.  

Gegen einen Dublinbescheid können Asylsuchende 
Klage einreichen. Neben der Klage müssen sie dabei 
auch einen Eilantrag an das Verwaltungsgericht rich-
ten, mit dem erreicht werden soll, dass die Abschie-
bung in den zuständigen Staat ausgesetzt wird. 

FA L L B E I S P I E L :                                  

Herr T. war ursprünglich als »Boots/üchtling« 
in Italien gelandet. Dort war er für kurze Zeit 
in einem Heim unterbracht, wurde dann aber 
»auf die Straße gesetzt«. Nach seiner Antrag-
stellung in Deutschland wird festgestellt, dass 
Italien für das Asylverfahren zuständig ist, und 
er erhält einen »Dublinbescheid«. Er wendet 
sich an das Verwaltungsgericht mit einer Klage 
und dem Antrag, die Abschiebung nach Ita-
lien auszusetzen. Als Begründung gibt er an, 
dass ihm in Italien Obdachlosigkeit und damit 
menschenrechtswidrige Behandlung droht. 
Lehnt das Gericht den Eilantrag ab, kann die 
Abschiebung vollzogen werden, obwohl das 
Klageverfahren beim Verwaltungsgericht wei-
terläu#. 

Nicht selten stellt sich heraus, dass die Abschiebung 
in den eigentlich zuständigen europäischen Staat (die 
sogenannte Überstellung) nicht durchgeführt wer-
den kann, z. B. weil notwendige Papiere fehlen oder 
weil die Asylsuchenden von den Behörden am Tag 
der geplanten Abschiebung nicht angetro*en werden. 
Gelingt die Überstellung nicht in dem von der Dub-
lin-III-Verordnung vorgegebenen Zeitraum, geht die 
Zuständigkeit für das Verfahren wieder auf Deutsch-
land über. Der Dublinbescheid, mit dem der Asylan-
trag als unzulässig abgelehnt wurde, muss aufgehoben 
werden. In der Regel beginnt dann wieder ein »nor-
males« Asylverfahren. Sind die Betro*enen allerdings 
»untergetaucht«, kann es passieren, dass der Dublin-
bescheid zwar aufgehoben, das Asylverfahren aber 
eingestellt wird. 

Wenn Deutschland für das Verfahren zuständig ist 
oder die Zuständigkeit übernommen hat, wird der 
Asylantrag in der Regel auch inhaltlich geprü#. Die 
Bezeichnung »Asylantrag« ist dabei etwas irrefüh-
rend: Im rechtlichen Sinne bezeichnet »Asyl« nämlich 
nur das politische Asyl, wie es im deutschen Grundge-
setz de&niert wird (Art. 16a GG). In der Praxis spielt 
Art. 16a  GG aber nur noch eine geringe Rolle. Dies 
liegt unter anderem daran, dass vom Asyl im Sinne 
des Grundgesetzes alle Personen ausgeschlossen wer-
den, die über einen »sicheren Drittstaat« eingereist 
sind. Da Deutschland vollständig von derartigen si-
cheren Drittstaaten umgeben ist, tri= das praktisch 
auf alle Asylsuchenden zu, die auf dem Landweg 
einreisen – unabhängig von der Frage, ob sie in den 
sicheren Drittstaat zurückgeschickt werden können 
oder nicht. Schon durch diesen formalen Ausschluss 
kommt das Asylrecht des Grundgesetzes nur noch in 
seltenen Fällen zur Anwendung. Entscheidend für die 
meisten Verfahren ist daher die Frage, ob Anspruch 
auf Flüchtlingsschutz oder auf eine andere Form von 
Schutz besteht.

Daher schließt der Begri* »Asylantrag« laut Gesetz 
automatisch auch den Antrag auf andere Formen des 
Schutzes mit ein: In aller Regel wird mit dem Asylan-
trag sowohl Asyl im Sinne des Grundgesetzes als auch 
»internationaler Schutz« beantragt. »Internationaler 
Schutz« umfasst wiederum zwei Elemente:

1. Flüchtlingsschutz (nach der Genfer Flüchtlings-
konvention, im deutschen Recht verankert in § 3 
AsylVfG): Anspruch auf Flüchtlingsschutz haben 
Personen, die ihr Herkun#sland »aus begründe-
ter Furcht vor Verfolgung« wegen ihrer »Rasse, 
Religion, Nationalität, politischen Überzeugung 
oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe« verlassen haben.

2. Subsidiärer Schutz (nach der sogenannten Qua-
li&kationsrichtlinie der EU, im deutschen Recht 
umgesetzt in § 4 AsylVfG): Subsidiären Schutz 
können Personen erhalten, für die im Herkun#s-
land die Gefahr eines »ernstha#en Schadens« 
besteht. Dies ist dann der Fall, wenn Todesstrafe, 
Folter oder unmenschliche Behandlung drohen. 
Daneben kann die Gefahr eines »ernstha#en 
Schadens« auch im Rahmen eines Krieges oder 
Bürgerkrieges entstehen.

Geprü# werden im Asylverfahren darüber hinaus 
noch die sogenannten »nationalen Abschiebungs-
verbote«, insbesondere das Verbot der Abschiebung 

H I N W E I S :  Das Dublinverfahren ist +e-
ma der nächsten Ausgabe der »Basisinfor-
mationen«.

4 Prüfung des Schutzbedarfs

4     Basisinformationen für die Beratungspraxis Nr. 1  
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Schema des Asylverfahrens in Deutschland (stark vereinfacht)

Asylgesuch im Inland
Weiterleitung an zuständige 
Aufnahmeeinrichtung und 
Außenstelle des Bundesamts 
für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF)

Asylgesuch an der Grenze 
(oder in der Grenzregion nach 
»Aufgri*« durch Bundespoli-
zei): Bundespolizei entscheidet, 
ob Einreise verweigert wird

Antragstellung am Flughafen: 
»Flughafenverfahren«, falls Ein-
richtung am Flughafen vorhan-
den ist: Entscheidung innerhalb 
von 2 Tagen

Ablehnung 
als o"en-
sichtlich 
unbegrün-
det: Verwei-
gerung der 
Einreise

Keine Ab-
lehnung als 
o*ensichtlich 
unbegründet 
oder keine 
Entscheidung 
nach 2 Tagen

Einreisever-
weigerung 
und Zurück-
schiebung  

Einreise 
und Weiter-
leitung an 
Aufnahme-
einrichtung

Asylverfahren (darin enthalten auch »Dublinverfahren«) beim BAMF: 
Entscheidung, ob Deutschland zuständig für das Verfahren ist;
Falls Deutschland zuständig ist: Entscheidung über Asyl, internatio-
nalen Schutz und nationale Abschiebungsverbote. 

Zuerkennung von 
Asyl, internationalem 
Schutz oder einem 
nationalen Abschie-
bungsverbot 

»Einfache« Ablehnung 
(ohne Einstufung als 
»unzulässig«, »o*en-
sichtlich unbegründet« 
o. Ä.)

Ablehnung als »unzu-
lässig« (wegen Zustän-
digkeit eines anderen 
»Dublinstaats« für das 
Asylverfahren)

Ablehnung als »o"en-
sichtlich unbegrün-
det« 

»Positive« Entscheidung des BAMF und/oder des 
Gerichts: Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis; 
Personen mit Asyl und Flüchtlingsstatus können 
nach drei Jahren eine (unbefristete) Niederlas-
sungserlaubnis erhalten. 

Verwaltungsgericht 
lehnt Eilantrag ab

Klagemöglichkeit, um 
ggf. einen besseren 
Schutzstatus zu errei-
chen 

Möglichkeit der Klage 
innerhalb von zwei 
Wochen (mit aufschie-
bender Wirkung) 

Innerhalb einer Woche Möglichkeit der Klage ver-
bunden mit einem Eilantrag, damit die aufschie-
bende Wirkung der Klage angeordnet wird

»Negative« Entscheidung des BAMF und des 
Gerichts: Ausreisep%icht, Abschiebung kann 
vollzogen werden, Erteilung einer Duldung, falls 
Abschiebung nicht möglich ist 

Verwaltungsgericht 
gibt Eilantrag statt

Verwaltungsgericht entscheidet über die Klage

Antragstellung beim BAMF
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wegen einer erheblichen konkreten Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit (§ 60 Abs. 7 des Aufenthaltsge-
setzes). Ein solches Abschiebungsverbot kann zum 
Beispiel bestehen, wenn einem Asylsuchenden wegen 
einer Krankheit, die im Herkun#sland nicht ausrei-
chend behandelt werden kann, schwere Gesundheits-
gefahren drohen.

FA L L B E I S P I E L :                                 

Frau S. aus dem Kosovo begründet ihren Asyl-
antrag damit, dass sie aufgrund von Ereignis-
sen, die sich im Krieg von 1998/1999 zugetragen 
haben, schwer traumatisiert sei und Suizidge-
fahr bestehe. Sie legt entsprechende Atteste vor. 
Das BAMF lehnt den Antrag auf Asyl und auf 
internationalen Schutz ab, weil es keine aktuell 
bestehende Gefahr einer Verfolgung oder eines 
»ernstha#en Schadens« sieht. Es stellt aber fest, 
dass ein Abschiebungsverbot vorliegt, weil die 
psychische Erkrankung der Antragstellerin im 
Kosovo nicht angemessen behandelt werden 
könne und sich daher ihr Gesundheitszustand 
bei einer Rückkehr in lebensbedrohlicher Wei-
se verschlechtern könnte.

A N H Ö R U N G :  Die Anhörung soll kurz nach der 
Antragstellung (noch während des Aufenthalts in der 
Erstaufnahmeeinrichtung) statt&nden. In der Praxis 
kommt es aber nur noch selten dazu. Häu&g vergehen 
mehrere Monate, bis die Asylsuchenden einen Ter-
min für die Anhörung bekommen, auch Wartezeiten 
von mehr als einem Jahr sind keine Seltenheit.

Bei der Anhörung sollen die Asylsuchenden die Ge-
legenheit erhalten, alle wichtigen Tatsachen zu den 
folgenden Punkten vorzutragen:

1.  Was ist im Herkun#sland geschehen? Welche 
Verfolgungsmaßnahmen oder Bedrohungen ha-
ben den Anlass zur Flucht gegeben?

2.  Was befürchtet der oder die Asylsuchende im 
Fall einer Rückkehr in das Herkun#sland?

In der Praxis nehmen Fragen zum Reiseweg der Asyl-
suchenden häu&g viel Zeit in Anspruch. Hintergrund 
ist, dass festgestellt werden soll, ob möglicherweise 
ein anderes europäisches Land für die Bearbeitung 
des Asylantrags zuständig ist. Es kann aber auch vor-
kommen, dass diese Fragen im Rahmen einer geson-
derten Befragung (siehe unten) gestellt werden.

Die Anhörung wird von einer Mitarbeiterin oder ei-
nem Mitarbeiter des BAMF durchgeführt. Dabei han-
delt es sich häu&g um die Person, die auch über den 
Asylantrag entscheidet – zwingend ist dies aber nicht: 
Es kommt auch vor, dass die Entscheidung von einer 
anderen Person nur auf der Grundlage des Protokolls 
der Anhörung getro*en wird. 

Bei der Anhörung ist eine Dolmetscherin oder ein 
Dolmetscher anwesend. Es ist zudem möglich, dass 
die Asylsuchenden eine Vertrauensperson zur Anhö-
rung mitnehmen. Dies muss allerdings angemeldet 
werden, weil die Anhörung grundsätzlich nicht öf-
fentlich ist.

Von der Anhörung wird ein Protokoll angefertigt, in 
dem die Aussagen zusammengefasst werden. Das Pro-
tokoll wird den Asylsuchenden meistens stückweise 
während der Anhörung oder an deren Ende vorge-
lesen und rückübersetzt. Häu&g werden die Asylsu-
chenden auch gefragt, ob auf die Rückübersetzung 
verzichtet werden könne. Dies ist nicht zu empfehlen. 
Es gibt nämlich keine Wortprotokolle oder Tonband-
aufnahmen, mit deren Hilfe sich später nachvollzie-
hen ließe, was genau gesagt wurde. Daher muss auf 
Ungenauigkeiten im Protokoll schon während der 
Anhörung hingewiesen werden und das Protokoll 
muss entsprechend korrigiert werden. 

Das Gesetz schreibt vor, dass der Antrag vom Asyl-
suchenden persönlich begründet werden muss. Es 
ist also normalerweise nicht möglich, sich in der An-
hörung vertreten zu lassen oder nur eine schri#liche 
Begründung einzureichen. Eine Ausnahme bilden die 
schri#lichen »Schnellverfahren« (siehe nachfolgen-
den Kasten). In der Anhörung muss der Asylantrag 
zudem vollständig begründet werden. Werden Tatsa-
chen später vorgetragen, kann die Behörde sie unter 
Umständen aufgrund des »verspäteten Vorbringens« 
zurückweisen.  

H I N W E I S :  Die verschiedenen Schutzfor-
men werden in der Ausgabe Nr. 3 der »Ba-
sisinformationen« näher erläutert.

5 Anhörung und Befragung

H I N W E I S :  Bei www.asyl.net ist in der 
Rubrik »Arbeitshilfen/Publikationen« ein 
Merkblatt mit Tipps für die Anhörung in 
mehreren Sprachen abru[ar. 



B E F R A G U N G :  Für Verwirrung kann es sorgen, 
dass das BAMF getrennt von der Anhörung auch 
Befragungen durchführt, bei denen es nicht um die 
Fluchtgründe geht, sondern in erster Linie um den 
Reiseweg und um den Aufenthalt in anderen europä-
ischen Staaten. Eine solche Befragung &ndet vor dem 
Hintergrund des »Dublinverfahrens« statt, wenn es 
also Hinweise dafür gibt, dass ein anderer europäi-
scher Staat für die Durchführung des Asylverfahrens 
zuständig ist. Die Asylsuchenden sollen hierbei auch 
die Gelegenheit haben, Gründe vorzutragen, die ge-
gen die Abschiebung in den zuständigen »Dublin-
staat« sprechen (z. B. dass sie in Deutschland enge 
Verwandte haben). 

Das BAMF ist verp/ichtet, vor der Entscheidung über 
den Antrag mit den Asylsuchenden zumindest ein 
»persönliches Gespräch« zu führen. Es ist also nicht 
mehr möglich (wie es noch vor einigen Jahren der Fall 
war), ein Asylverfahren zu beenden, ohne dass die 
Asylsuchenden über das laufende Dublinverfahren 
informiert werden.

A B L E H N U N G :  Im Verfahren prü# das BAMF, ob 
die in Abschnitt  4 genannten Voraussetzungen für 
einen Schutzstatus oder für ein Abschiebungsverbot 
vorliegen. Wird dies verneint, ergeht ein Bescheid, 
der zu Beginn die folgende Aufzählung enthält:

»1. Die Flüchtlingseigenscha# wird nicht zuerkannt.
2. Der Antrag auf Asylanerkennung wird abgelehnt.
3. Der subsidiäre Schutzstatus wird nicht zuerkannt.
4. Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 

Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes liegen nicht vor.
5. Der Antragsteller wird aufgefordert, die Bundes-

republik Deutschland innerhalb von 30 Tagen 
nach Bekanntgabe dieser Entscheidung zu ver-
lassen; im Falle einer Klageerhebung endet die 
Ausreisefrist 30 Tage nach dem unanfechtbaren 
Abschluss des Asylverfahrens. Sollte der Antrag-
steller die Ausreisefrist nicht einhalten, wird er 
nach X [Herkun#sland] abgeschoben. Der An-
tragsteller kann auch in einen anderen Staat ab-
geschoben werden, in den er einreisen darf und 
der zu seiner Rückübernahme verp/ichtet ist.«

Dies ist ein Beispiel für eine Ablehnung eines Asyl-
antrags als »unbegründet«, ein solcher Bescheid wird 
auch als »einfache Ablehnung« bezeichnet. Daneben 
gibt es weitere Formen ablehnender Bescheide, in de-
nen das BAMF durch eine ergänzende Formulierung 
deutlich macht, dass es den Asylantrag aus inhaltli-
chen oder formalen Gründen für aussichtslos hält:  

 Eine Ablehnung als »o*ensichtlich unbegrün-
det« kann z. B. erfolgen, wenn der Vortrag des 
Asylsuchenden als vollkommen unglaubha# ein-
gestu# wird oder wenn es nach Au*assung des 
BAMF o*enkundig ist, dass der Asylsuchende 
keine relevanten Gründe vorbringen kann. Bei 
der Ablehnung als »o*ensichtlich unbegründet« 
sind die Möglichkeiten des Rechtsschutzes einge-
schränkt (siehe Abschnitt 7).
 Das gilt auch für die Ablehnung als »unzulässig«: 
Diese erfolgt insbesondere, wenn im Rahmen 
des »Dublinverfahrens« festgestellt wurde, dass 
ein anderer europäischer Staat für die Durchfüh-
rung des Asylverfahrens zuständig ist. Im Fall der 
Ablehnung als unzulässig enthält der Bescheid 
allerdings eine »Abschiebungsanordnung« (statt 
der oben zitierten »Abschiebungsandrohung«). 
Außerdem wird keine Frist für die Ausreise ge-
nannt. Das liegt daran, dass die deutschen Behör-
den im Dublinverfahren keine Möglichkeit der 
»freiwilligen Ausreise« einräumen.

6 Entscheidung

Das Asylverfahren in Deutschland 7  

» S C H N E L LV E R FA H R E N «           

Seit November 2014 bietet das BAMF eini-
gen Asylsuchenden an, dass sie den Flücht-
lingsstatus in einem »Schnellverfahren« 
ohne Anhörung zuerkannt bekommen kön-
nen. Dieses schri#liche Verfahren wurde zu-
nächst für syrische Staatsangehörige sowie 
für Angehörige von Minderheiten (Christen, 
Yeziden, Mandäer) aus dem Irak eingeführt. 

Wer am schri#lichen Verfahren teil-
nimmt, füllt einen Fragebogen aus, mit dem 
in erster Linie überprü# wird, ob die Betrof-
fenen tatsächlich zur jeweiligen Gruppe ge-
hören. Daneben müssen sie den Verzicht auf 
die Anerkennung als Asylberechtigte (nach 
Art. 16a GG) erklären. Anschließend kann 
Flüchtlingsschutz gewährt werden.  

Aus dem Verzicht auf die Asylaner-
kennung entstehen den Betro*enen keine 
Nachteile, da der Flüchtlingsstatus dieselben 
Rechte mit sich bringt wie die Asylberech-
tigung. Eine Ablehnung des Antrags ist bei 
diesem schri#lichen Verfahren nicht mög-
lich. Vielmehr &ndet in Zweifelsfällen, in de-
nen nicht aufgrund der Angaben im Frage-
bogen der Flüchtlingsstatus erteilt wird, ein 
»normales« Verfahren mit Anhörung statt.



A N E R K E N N U N G :  Wird ein Schutzstatus gewährt 
oder ein nationales Abschiebungsverbot festgestellt, 
enthält der Bescheid die entsprechende Formulierung. 
In aller Regel ist das Asylverfahren mit einem solchen 
»positiven« Bescheid beendet, da außer den Asylsu-
chenden selbst niemand berechtigt ist, gegen den Be-
scheid des BAMF zu klagen. Die Betro*enen können 
nun einen Aufenthaltstitel beantragen. Welcher Titel 
das ist und welche Rechte sich daraus ergeben (z. B. 
im Hinblick auf die Familienzusammenführung), ist 
abhängig vom erteilten Status.  

Tabelle: Entscheidungen 2014

Gewährung von Asyl und/oder 
Flüchtlingsschutz

33 310 (25,8 %)

Subsidiärer Schutz 5 174 (4,0 %)

Abschiebungsverbot 2 079 (1,6 %)

Ablehnungen 43 018 (33,4 %)

»Formelle Entscheidungen«* 45 330 (35,2 %)

Gesamt 128 911 (100 %)

* Besonders Ablehnungen als »unzulässig« im Dublinverfahren 
sowie Feststellung, dass nach der Ablehnung eines ersten Asylan-
trags kein weiteres Verfahren durchgeführt wird.

Gegen den Bescheid des BAMF kann Klage vor ei-
nem Verwaltungsgericht erhoben werden. Welches 
Verwaltungsgericht das ist, hängt normalerweise vom 
Wohnort des Betro*enen ab. Der Bescheid des BAMF 
enthält eine Rechtsbehelfsbelehrung, in der steht, wel-
che Rechtsmittel notwendig sind. Außerdem müssen 
in der Rechtsbehelfsbelehrung das zuständige Gericht 
sowie die Klagefristen aufgeführt sein. Für die ver-
schiedenen Arten der Ablehnung gelten unterschied-
liche Fristen:

 Bei einer »einfachen Ablehnung« muss die Kla-
ge innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung 
des Bescheids beim zuständigen Verwaltungsge-
richt eingehen. Für die Begründung der Klage gilt 
eine Frist von einem Monat nach Zustellung. Die 
Klage hat aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, 
dass die Abschiebung bis zu einer Entscheidung 
des Gerichts ausgesetzt wird. Für die Dauer des 
Gerichtsverfahrens behalten die Asylsuchenden 
ihre Aufenthaltsgestattung. 
Bei Ablehnung als »o*ensichtlich unbegründet« 
oder als »unzulässig« (»Dublinbescheid«) hat 
die Klage keine aufschiebende Wirkung. Der Be-

scheid des BAMF bleibt also einschließlich der 
Abschiebungsandrohung (bzw. Abschiebungsan-
ordnung) wirksam. Deshalb ist es notwendig, 
dass zusammen mit der Klage – innerhalb einer 
Woche – ein Eilantrag bei Gericht eingereicht 
wird, mit dem die Herstellung der aufschieben-
den Wirkung beantragt wird. Da im Eilverfahren 
keine Anhörung statt&ndet, muss dieser Antrag 
schri#lich begründet werden. Es muss deutlich 
gemacht werden, warum »ernstliche Zweifel an 
der Rechtmäßigkeit« des Bescheids bestehen. 
Wird der Eilantrag abgelehnt, kann die Abschie-
bung trotz des weiterhin laufenden Klageverfah-
rens vollzogen werden. 

Im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht ist es nicht 
erforderlich, dass die Asylsuchenden anwaltlich ver-
treten sind. Dies ist aber zu empfehlen, schon damit 
auf Mitteilungen des Gerichts gegebenenfalls auch 
kurzfristig reagiert werden kann. 

7 Rechtsschutz
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